
Kooperation der Lernorte        

 

 

Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung 

Die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung ergänzt und unterstützt die betriebliche Ausbil-

dung durch praxisorientiertes Training. Dies ergänzt die Ausbildung neben Betrieb und Be-

rufsschule um einen dritten Lernort. 

 

Wie? 

Die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung ist Pflichtbestandteil der dualen Ausbildung im 

Handwerk. Sie wird von den zuständigen Kammern und deren Bildungsträgern durchgeführt. 

Die Lehrgänge vermitteln den Auszubildenden berufsspezifische praktische Kenntnisse und 

Fertigkeiten. Diese können betriebsübergreifend in den Lehrwerkstätten erprobt werden. 

Dadurch soll eine gleichmäßig hohe Qualität der Ausbildung sichergestellt werden. Die über-

betriebliche Lehrlingsunterweisung vermittelt eine breite Basis an Grundkenntnissen – insbe-

sondere, wenn Betriebe aufgrund einer hohen Spezialisierung bestimmte Ausbildungsinhalte 

selbst nicht vermitteln können. Hier können auch zusätzliche Unterweisungen auf freiwilliger 

Basis durchgeführt und dadurch betriebliche Ausbildungsinhalte ausgelagert werden. 

 

Aufwand? 

Die Kosten für die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung werden durch die Ausbildungsbe-

triebe übernommen. Diese variieren je nach Lehrgang. Jedoch werden diese durch Zu-

schüsse durch Land, Bund und Europäischen Union ermäßigt. Durchschnittlich kann man mit 

Kosten von ca. 250 € pro Woche je Auszubildende/n rechnen. 

 

Vorteile: 

Die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung bietet auch kleinen Betrieben mit einer hohen 

Spezialisierung die Möglichkeit Lehrlinge auszubilden, auch wenn sie unter Umständen nicht 

alle ausbildungsrelevanten Inhalte im Betrieb vermitteln können. Zudem erhalten die Auszu-

bildenden durch die Lehrgänge eine optimale Vorbereitung auf ihre Zwischen- und Ab-

schlussprüfung. Auch ihre berufliche Handlungsfähigkeit wird durch die praktische Erprobung 

der Lerninhalte erhöht. 

 

Herausforderungen: 

Die Auszubildenden stehen während den Lehrgängen der überbetrieblichen Lehrlingsunter-

weisung dem Betrieb nicht zur Verfügung und müssen hierzu freigestellt werden. 

 

   


